
. - - , 

.;::,m~ 
~}tJl~ 
'lt~ii 

Republik Österreich 
DER BUNDESKANZLER 

Zl.419.641/1-IVjl/80 
Schriftliche palamentarische 
Anfrage der Abgeordneten z.NR 
Dkfm.Ltiffler und Genossen, Nr.621jJ, 
betreffend Zinsenzuschußaktion der 
Bundesregierung 

Herrn 
Präsident 
des Nationalrates 
Anton BENYA 
Pi'lrlament 
1010 Wie n ----

621 fAB 

1980 -08'~ n i 

ZU ~211J 

,.-

*.}f: J •• 

Die Abgeordneten zum Nationalrat Okfm. Löffler und 
Genossen, haben an mich am 19. Juni 1980 unter der Nr.621/J 
eine schriftliche parlamentarische Anfrage ~etreffend Zin­
senzuschußaktion der Bundesregierung gerichtet, die.fo)genden 
Wortlaut hat: 

....;.. .. ...-. 

111m Rahmen des Investitionsförderungsprogrammes hat die Bun­
desregierung im Jahre 1978 1,7 Mrd.Schilling an Budgetmitteln 
für Zinsenzuschüsse für Investitionskredite an Industrie- und 
Gewerbeunternehmen bereitgestellt. In den Richtlinien für die 
Gewährung von ZinsenzuschUssen für industrielle und gewerbliche 
Investitionsprojekte mit einem Krediterfordernis ab 5 Mio S 
wurde eine flexible Grenze für den Höchsteinsatz der zu för­
dernden Kredite vorgesehen. Auf Grund dieser Richtlinien darf 
d~ Zinssatz die zum Zeitpunkt der Ftirderungszusage bestehende 
~amtbelastung des Bundes aus der zuletzt aufgelegten Bundes-

i:jh~: zuzüglich 0,75 % p.a. nicht überschreiten. Dies ent­
s~:r~ c~, der z e i t ein e m H ö c h s t z ins s atz von run d 1 ° . 5 % • 

. IJ:f~-~ej-'~~e n z'e e n t s pr ich tau c h den am Kap i tal m a r k t ge f 0 r der te n 
:linsen. 
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Obwohl der Bundesminister fUr Finanzen erst kUrzlieh an­
läßlich einer Industrieenquete die Notwendigkeit von der­
artigen FCirderungsakUonen für' die Wirtschaft br:stätigte 9 

hat die Bundesregierung einen diesbezUglichen äußerst be­
denklichen Beschluß gefaSt. Oie Richtlinien fUr die Zinsen­
zuschußaktion der Bundesl'egiefung wurden insofern abgeändert, 
daß eine starre Obergrenze des Höchstzinssatzes in der Höhe 
von 9~5 % eingefUhrt wurde. In der derzeitigen Hochzinsperiode 
ist es zu diesem Zinssatz nicht möglich, einen Investitions­
kredit von den KreditunterilE!hmungen zu erhalten. Obwohl die 
investierende Wirtschaft auf Grund des extrem hohen Zinsen-
niveaus die Zinsenzuschußaktion dringend benötigen wUrde, 
ist es nunmehr nicht möglich. eingehende Anträge positiv zu 
erledigen. Bei der Evidenzstelle des ERP-BUros hat sich daher 
ein beträchtlicher RUckstau an nicht erledigten Anträgen ge­
bil det. 

Die unterfertigten Abgeordneten stellen daher an den Bundes­
kanzler folgende 

A 11 'I' l~ a 9 e 

1) Welche GrUnde waren fUr die Bundesregierung maßgebend. 
daß sie von der flexiblen Grenze fUr den Höchstzinssatz 
der zu fördernden Kredite abgegangen ist? 

2) Dient dieser Beschluß der Bundesregierung dazu, die 
Förde~ungsaktion de facta einzustellen und dadurch Budget­
mittel einzusparen? 

3) Wird die Bundesregierung den Marktgegebenheiten Rechnung 
tragen und die Begrenzung des Höchstzinssatzes entsprechend 
anheben bzw. die flexible Regelung, wie sie bisher vorge­
sehen war, wieder einfUhren? 

4) War der Bundesregierung bei der Beschlußfassung bewußt, 
daß am Kapitalmarkt ein Investitionskredit um 9,5 % Zinsen 
nicht zu erhalten ist und dam';t die gesamte Aktion nicht 
wei ter dUl"chgefUhrt \rJerden kann ?" 

Ich beehre mich, die Anfrage wie folgt zu beantworten: 
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Die Bundesregierung war und ist bestrebt, Investitions­

kredite, die durch Maßnahmen der öffentlichen Hand gefördert 

werden, der österreichischen Wirtschaft zu möglichst gUnstigen 

Zinssätzen zur VerfUgung zu stellen. Der seinerzeit genehmigte 

flexible Höchstzinssatz wurde bis zur Erhöhung des Kapital­

markt-Zinssatzes auf 9,5 % nie voll ausgEschöpft~ Der Kapital­
marktzinsfuß von' 9,fi % st(l-!te zvveifel10s eine Ausnahme dar 

und wurde insbesondere im Hinblick auf einen möglichen 

Kapitalfluß ins Auslalld fUt einige wenige Anleihen festgelegt 
• ".' f. ,.~, 

in der Absicht, bei Beruhigung 0es internationalen Gefüges 

diesen H~chstzinssatz wieder entsprechend zurUckzunehmen. 

Der Kapitalrnar'ktz~nsfuß konnte zvdschenzeitlich auf 9 ~6 zur'ück­

genommen werden, sodaß der seit Bestehen der zweiten Republik 

höchste Kapitalmarktzinsfuß von 9,5 % nur kurze Zeit Geltung 

hatte. Der am 25. März 1980 festgesetzte Höchstzinssatz von 

9,5 % war seitens der Kreditwirtschafts unter Berücksichtigung 

der ver~chiedenen Refinanzierungsmöglichkeiten, darste)lbar - ~ 

und hat die DurchfUhrung der ZinsenstUtzungsaktion 1978 nicht 

behindert. 

~~_Er~g~.Lg:_ 

Der Festsetzung des Höchstzinssatzes fUr die ZinsenstUtzungs­

aktion 1978 der Bundesregierung liegt keineswegs die Absicht 

zugrunde, die Förderungsaktion de facto einzuste1len und die 

fUr die DurchfUhrung dieser Aktion vorgesehenen Budgetmittel 

einzusparen. 

Die Bundesregierung hat mit Ministerratsbeschluß vom 1. Juli 

1980 den geänderten Marktgegebenheiten dadurch Rechnung ge­

tragen, daß ab diesem Zeitpunkt der Höchstzinssatz fUr von der 

Kr~ditwirtschaft zur VerfUgung zu stellende Kredite so berechnet -
wjrd~ daß zu der Normalverzinsung der zuletzt aufgelegten 
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Bundesanleihe ein Zuschlag von 0,75 % berechnet wird. 

Oie Zinsenverrechnung erfolgt dekursiv. 
Mit diese~ Neuregelung wurde daher die starre Begrenzung 
des Hfichstzinssatzes aufgehoben und wieder eine flexible 

Regelu~geingefUhrt. 

Die Bundesregierung war sic.h im Hinblick auf die unter 
Punkt 1 angefUhrten GrUnde bewußt, daß die Darstellung eines 
Zinssatzes von 9,5 % fUr geförderte Investitionskredite einer 
besonderen Anstrengung der Kreditwirtschaft bedarf, war jedoch 
Uberzeugt, daß der Kapitalmarktzinsfuß von 9,5 % nur kurz­
fristig bestehen bleiben und aufgrund der ~nternationalen 
Entwicklung eine Tendenzwende eintreten wird. 

Im Ubrigen darf bemerkt werden, daß seit Festlegung des Höchst­
zinssatzes vop 9,5 .% am 25. März 1980 bis zum 20. Juni 1980 
74 Anträge s,~;tens der KreditvJirtschafteingebracht wurden, 
von danen bis Anfan~Juli d.J. bereits 64 erledigt werden 
konnten. Auch die gegenUber dem Vorjahr höhere Zahl von Anträgen 
beweist, daß die ZinsenstUtzungsaktion 1978 der Bundesregierung 
durch die seinerzeitige Festlegung des Höchstzinssatzes von 
9,5 % in der weiteren DurchfUhrung keineswegs behindert war 
und auch daraus kein RUckstau bei der Evidenzstelle des ERP­
BUros an nicht erledigten Anträgen besteht. 

Der'den Bundeskanzler gemäß Art.69 
Abs.2 B-VG vertretende Vizekanzl~r: 

30. Juli 1980 
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